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Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Philipp Schrangl, Kolleginnen und Kollegen haben 

am 16. April 2021 unter der Nr. 6335/J-NR/2021 an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „die Kapazitäten österreichsicher Haftanstalten“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:  

Zur Frage 1: 

• Aus welchen Experten besteht die vom Justizressort beauftragte Arbeitsgruppe? 

Das Plenum der in der Anfrage relevierten Arbeitsgruppe „Strafvollzug“ setzte sich aus mehr 

als zwanzig Expert*innen zusammen. Neben Vertreter*innen des Bundesministeriums für 

Justiz und der Strafvollzugspraxis haben auch Expert*innen aus der Vereinigung der 

österreichischen Richterinnen und Richter, der Vereinigung österreichischer 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Vertreter*innen einer Opferschutzeinrichtung, des 

Österreichischen Rechtsanwaltskammertages, der Bewährungshilfe sowie der 

Volksanwaltschaft und der Wissenschaft teilgenommen. 

Zur Frage 2: 

• Wie hoch sind die Kosten, die durch die Tätigkeit der Arbeitsgruppe entstanden sind? 
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Für die Mitglieder der Arbeitsgruppe, soweit sie im BMJ beschäftigt sind, zählte die 

Mitwirkung an der Arbeitsgruppe zu ihrer beruflichen Tätigkeit. 

Zur Frage 3: 

• Wie viele Kapazitäten haben die jeweiligen Haftanstalten Österreichs? (Bitte um 

Nennung konkreter Zahlen je Haftanstalt) 

Die Gesamtbelagsfähigkeit von 8.668 Haftplätzen am Stichtag 1. Mai 2021 basiert auf 

nachfolgend angeführter Verteilung auf die 28 Justizanstalten in Österreich: 

 

Zur Frage 4: 

• Wie viele Insassen befinden sich derzeit in den Haftanstalten Österreichs? (Bitte um 

Nennung konkreter Zahlen je Haftanstalt) 

Am Stichtag 1. Mai 2021 wurden bei insgesamt 8.465 Insass*innen im Zuständigkeitsbereich 

der Vollzugsbehörden 1. Instanz (Stand Justizanstalten) eine Haft vollzogen, 7617 davon 

waren in einer Justizanstalt (Belag Justizanstalten) untergebracht. 
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Zur Frage 5: 

• Wie hat sich die Auslastung der Haftanstalten in Österreich im Zeitraum 2013-2020 

verändert? (Bitte um Nennung konkreter Zahlen) 

Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurden zum besseren Verständnis sowohl „Stand“ 

(aktenmäßige Zuständigkeit einer Justizanstalt als Vollzugsbehörde 1. Instanz) als auch 

„Belag“ (tatsächlich in Justizanstalten angehaltene Personen) ausgewertet. Enthalten sind 

daher im „Stand“ auch extern (z.B. im elektronisch überwachten Hausarrest oder in 

Krankenanstalten) angehaltene Insass*innen. „Belag“ bezieht sich auf tatsächlich in 

Justizanstalten angehaltene Personen; durch Gegenüberstellung der Belagsfähigkeiten der 

einzelnen Justizanstalten mit den tatsächlich angehaltenen Personen wurde die 

„Auslastung“ jeweils mit Durchschnittswerten der einzelnen Kalenderjahre errechnet. Als 

Basis zur Ermittlung sowohl des „Standes“ als auch des „Belags“ wurden die 

Stichtagsstatistiken aus dem DataWareHouse des Strafvollzugs zu den jeweiligen 

Monatsersten herangezogen und daraus die Jahresmittel der einzelnen Berichtsjahre 

errechnet. 
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Zu den Fragen 6 bis 8:  

• 6. Wie viele Insassen in österreichischen Haftanstalten sind österreichische 

Staatsbürger? 
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• 7. Wie viele Insassen in österreichischen Haftanstalten sind EU-Bürger? 

• 8. Wie viele Insassen in österreichischen Haftanstalten sind Drittstaatsangehörige? 

Bei den am Stichtag 1. Mai 2021 im Verantwortungsbereich (Stand) der Justizanstalten 

angehaltenen Insass*innen handelt es sich um 4.196 Österreicher*innen, 1.385 

Staatsbürger*innen eines EU-Mitgliedsstaates sowie 2.884 Drittstaatsangehörige. 

 

Zur Frage 9: 

• Welche positiven Aspekte betreffend der geplanten Strafvollzugsnovelle erhofft man 

sich betreffend die Kapazitäten in den Haftanstalten? 

Ziele der Novellierung des Strafvollzugsgesetzes sind die Gewährleistung der Sicherheit und 

Ordnung in den Justizanstalten sowie der zielgerichteten Betreuung der InsassInnen und 

die Schaffung der Voraussetzungen für die erfolgreiche Resozialisierung der 

StraftäterInnen. Dadurch sollen die Justizanstalten auch entlastet werden. 
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Zu den Fragen 10 und 19:  

• 10. In welchen konkreten Zeitraum sollen sich die positiven Aspekte der geplanten 

Strafvollzugsnovelle in den Haftanstalten bemerkbar machen? 

• 19. Welche Kosten sind durch die erforderliche „Nachbetreuung" (Stichwort 

Bewährungshelfer etc.) durch eine frühzeitige Haftentlassung zu erwarten? 

Verlässliche Angaben sind zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Im Rahmen der 

Finalisierung des Begutachtungsentwurfs ist es mir jedoch einerseits ein Anliegen, dass die 

Maßnahmen sehr zeitnah in Kraft treten sollen und damit basierend auf der Einschätzung 

der befassten Expert*innen schon bald positive Auswirkungen zeigen. Andererseits werde 

ich auch bei diesem Paket das Augenmerk auf eine zielorientierte, zweckmäßige und 

sparsame Verwaltung legen, wobei sinnvoll in die Senkung der Rückfallsquote und in die 

(Re-)Integration von Straftäter*innen in den Arbeitsprozess investierte Ressourcen in 

jedem Fall lohnende Investitionen darstellen. 

Zur Frage 11: 

• Mit welchen konkreten Maßnahmen sollen die Haftanstalten künftig konkret entlastet 

werden? 

Die von mir eingesetzte Arbeitsgruppe „Strafvollzugspaket – NEU / Sichere Wege aus der 

Kriminalität“ diente der Vorbereitung des Reformprojektes. Derzeit wird in meinem Ressort 

geprüft, welche der Empfehlungen zur gesetzlichen Umsetzung vorgeschlagen werden 

sollen. 

Zur Frage 12: 

• Was spricht dagegen, Personal und Ressourcen aufzustocken, anstatt Straftäter früher 

bedingt zu entlasten? 

Einerseits soll die Strafhaft angesichts des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nicht länger 

dauern als notwendig. Andererseits bedarf es einer ausreichenden Budgetierung. 

Es soll aber betont werden, dass die hier aufgeworfene Abwägung keine Ressourcenfrage 

darstellt. Statistiken belegen, dass die Rückfallwahrscheinlichkeit bei nachgehender 

Betreuung deutlich geringer ist.  

Ich verweise vertiefend auf meine Ausführungen zu Frage 9 der schriftlichen Anfrage Nr. 

6333/J-NR/2021 Ihrer Kollegin, der Abgeordneten zum Nationalrat Rosa Ecker, MBA, 

weitere Abgeordnete, Kolleginnen und Kollegen. 
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Zur Frage 13: 

• Warum möchte man sich vom bewährten Prinzip der Generalprävention abwenden 

und vermehrt auf Spezialprävention setzen? 

Dazu darf auf die Ausführungen im Abschlussbericht der Arbeitsgruppe „Strafvollzugspaket 

– NEU / Sichere Wege aus der Kriminalität“ unter Punkt 1.1.1 „Entfall der 

Generalprävention“ verwiesen werden, welcher auf der Website des Justizministeriums 

veröffentlicht ist. Die Vorschläge werden derzeit geprüft. 

Zur Frage 14: 

• Welche Argumente sprechen dafür, Straftäter früher bedingt aus der Haft zu 

entlasten? 

Wie schon anlässlich Frage 12 angemerkt, ist die Rückfallsquote bei bedingt entlassenen 

betreuten Insass*innen deutlich geringer als bei Personen, die erst zum urteilsmäßigen 

Zeitpunkt aus Freiheitsstrafen entlassen wurden. 

Weiters steht bei einer bedingten Entlassung im Vergleich zu einer Entlassung zum 

Strafende ein (längerer) Kontrollzeitraum zur Verfügung, weil jede bedingte Entlassung 

zwingend der gleichzeitigen Bestimmung einer Probezeit bedarf, was dem 

Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft Rechnung trägt. 

Zur Frage 15: 

• Sehen Sie durch die früheren bedingten Haftentlassungen keine Gefahr für die 

Sicherheit der österreichischen Bevölkerung? 

Eine bedingte Haftentlassung kommt nur in Betracht, wenn keine spezialpräventiven 

Gründe dagegensprechen. Zudem sind den Straftäter*innen gem. § 50 StGB bei einer 

bedingten Haftentlassung Weisungen zu erteilen und Bewährungshilfe anzuordnen, soweit 

das notwendig oder zweckmäßig ist. Darüber hinaus sind sie umfassend und intensiv auf 

die Entlassung vorzubereiten. 

Zu den Fragen 16 bis 18: 

• 16. Inwiefern sollen Richter speziell auf die von der Novelle betroffenen Delikte (Leib 

und Leben, Sexualdelikte) vorbereitet und eingesetzt werden? 

• 17. Inwiefern wird bei einer derart gezielten Einsetzung von Richtern ein faires 

Verfahren und die richterlichen Garantien gewährleisten? 

• 18. Mit welchen konkreten Maßnahmen wollen Sie die Sicherheit der Österreicher 
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weiterhin gewährleisten, sollte diese Strafvollzugsnovelle in Kraft treten? 

Eine besondere Vorbereitung für Richter*innen oder eine zusätzliche Absicherung 

rechtsstaatlicher Garantien aufgrund der Strafvollzugsnovelle ist nicht erforderlich. Die 

Novelle dient unter anderem der Schaffung von Voraussetzungen für die erfolgreiche 

Resozialisierung der StraftäterInnen, um Rückfallsquoten zu senken, wodurch mittelfristig 

die Sicherheit der gesamten Gesellschaft erhöht wird. 

 

 

Dr.in Alma Zadić, LL.M. 
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